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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Stadtrat 01.02.2017 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Änderungs/Ergänzungsantrag 

 

 

Sachverhalt 

Die Vorlage wird wie folgt geändert. 

 

 ALT 

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, für die jeweiligen Schultypen, Grundschulen und 

weiterführende Schulen, einen Typenbau zu entwickeln bzw. entwickeln zu lassen, der an 

den verschiedenen Standorten nur einer Anpassung bedarf. Die Ergebnisse bereits 

realisierter Schulbauten sollen in diesen Typenbau mit einbezogen werden. 

 

NEU 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, über den "Deutscher Städtetag" und seine 

zuständigen Fachausschüsse in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit ein Musterprojekt zum Typenbau für 

Grundschulen und weiterführende Schulen für die Bundesrepublik zu initiieren und die 

Ergebnisse bis Ende 2017 vorzulegen.  

 

Ziel soll die Entwicklung von Typenbauten für die jeweiligen Schultypen sein, welche in 

unterschiedlichen Städten und verschiedenen Standorten nur ortsbezogenen Anpassungen 

bedürfen. Voraussetzung hierfür ist es, einheitliche Regelungen und Grundlagen, wie z.B. 

Raumgrößen, Grundausstattung etc. für die einzelnen Schultypen aufzustellen. Der 

Fachausschuss Schule und Bildung des "Deutscher Städtetag" soll hierfür einheitliche 

Standards vorgeben.    

 

2. Die Fachausschüsse Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben, Bau und 

Verkehr sowie Bildung und Sport werden im Laufe des Erarbeitungsprozesses regelmäßig 

informiert. Die endgültigen Ergebnisse werden dem Stadtrat bis spätestens Ende des 

dritten Quartals 2017 für den Typenbau Grundschule und für weiterführende Schulen bis 
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zum vierten Quartal 2017 vorgelegt.  

 

BP 02 NEU 

Die Typenbauweise ist für die weiteren Planungen der Schulnetzplanung in den 

kommenden Jahren einzubeziehen. Dabei sind die Bedarfe entsprechend der wachsenden 

Bevölkerungsprognose für Erfurt in den kommenden Jahren stadt- und ortsteilgerecht 

einzubeziehen.  

 

BP 03 NEU 

Die Typenbauweise ist außerdem so zu planen, dass eine potentielle Nachnutzung der 

Schulgebäude im Sinne einer Mehrfachverwendung möglich ist. 
 

 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

26.01.2017, gez. Stassny   

Datum, Unterschrift 
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